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Kundgebung
für das Kindesrecht
Nachdem sich die 14 schweizerischen
Nationalrätinnen über alle Parteischranken
hinweg in einer gemeinsamen Erklärung
für das neue Kindesrecht ausgesprochen
haben, fand sich auch in Zürich eine Reihe
von Frauenorganisationen zu einer ge-
meinsamen, gut besuchten Kundgebung
für dieses neue Recht zusammen. Die un-
ter der Leitung von Stadträtin Dr. Regula
Pestalozzi durchgeführte Veranstaltung
war von unserem Verein angeregt und
weitgehend organisiert worden. Mitgetra-
gen wurde sie vom Bund Schweizerischer
Frauenorganisationen, von den Frauen-
kommissionen des Schweizerischen Ge-
werkschaftsbundes und des Schweizeri-
sehen Kaufmännischen Vereins, von den
städtischen politischen Frauengruppen
CVP, EVP, FdP, LdU, SP und SVP sowie
von der Zürcher Frauenzentrale.
Als Referenten wirkten nur Befürworter
des neuen Gesetzes mit, einmal weil die
Veranstaltung als Information über das
neue Gesetz geplant war, zum andern
weil wir uns zum neuen Kindesrecht be-
kennen wollen.
Die drei Hauptziele des neuen Rechts
wurden von Dr. Cyril Hegnauer, Professor
für Zivilrecht an der Universität Zürich und
Verfasser des Gesetzesentwurfes, erläu-
tert. Sein Referat können wir in leicht ge-
kürzter Fassung anschliessend publizie-
ren. Über praktische Aspekte orientierte
Nationalrätin Hedi Lang, Wetzikon, die als
Mitglied der nationalrätlichen Kommission
an der Beratung über das Gesetz teil-
genommen hat.
Einleitend hob Frau Lang noch einen zu-
sätzlichen Aspekt des Referendums gegen
das Kindesrecht hervor. Sollte das neue

Gesetz in der Volksabstimmung verwor-
fen werden — am Zustandekommen des
Referendums darf kaum gezweifelt wer-
den —, wird das nicht ohne Folgen auf
das neue Eherecht und Ehegüterrecht
bleiben.
Als wichtige Neuerung bezeichnete Natio-
nalrätin Hedi Lang, neben der Besser-
Stellung des Kindes im allgemeinen und
des ausserehelich Geborenen im beson-
dem, beispielsweise auch den besseren
Schutz des Stief- und Pflegekindes sowie
der Pflegeeltern. Hat ein Kind längere
Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann den
Eltern die Rücknahme verweigert werden,
wenn diese die Entwicklung des Kindes
ernstlich gefährden würde. Andererseits
werden Pflegeeltern durch die Behörden
strenger beaufsichtigt. Das Gesetz
schreibt auch eine bessere Zusammen-
arbeit der kantonalen Behörden und Stel-
len auf dem Gebiet des zivilrechtlichen
Kindesschutzes, des Jugendstrafrechts
und der Jugendhilfe vor.
Nachdem sich Frau Lang noch mit eini-
gen Argumenten der Gegner auseinander-
gesetzt hatte, stimmten die Teilnehmer an
der Kundgebung mit überwältigendem
Mehr einer Resolution zu. Darin drückten
sie ihr Bedauern über die Ergreifung des
Referendums gegen das fortschrittliche
Gesetz aus. Auch wenn nicht jeder
Wunsch berücksichtigt werden konnte,
stellen sie sich vorbehaltlos hinter diese
Gesetzgebung, welche auch dem ausser-
ehelichen Kind ein rechtliches Verwandt-
schaftsverhältnis zum Vater sichert.

Das Beste entsteht
durch ein hartnäckiges Streben
zum Nächstbesten.

C.-F. Ra/nt/z
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